
l'1 STADT

- BOCHUM

Gemäß§ 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord
nungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in Verbindung mit § 35 Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung erlässt der Ober
bürgermeister der Stadt Bochum folgende

Allgemeinverfügung 

1. Mitführ- und Verwendungsverbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2

Im Zeitraum von 

Dienstag, 31. Dezember 2024 (Silvester), 20:00 Uhr 

bis 

Mittwoch, 1. Januar 2025 (Neujahr), 4:00 Uhr 

ist das Mitführen und Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 im 
Sinne von § 3a Abs. 1 Nr. 1 b des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff
gesetz - SprengG) auf allen öffentlichen Straßen in dem aus der als Anlage beigefügten Karte 
ersichtlichen (rot schraffierten) Bereich untersagt. Die Anlage ist ·Bestandteil der Allgemeinver
fügung. 

• 2. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der unter Ziffer 1 getroffenen Regelungen wird angeordnet.

3. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt
gegeben. 

Begründung zu Ziffer 1 

Das sog. Bermuda3Eck, zu dem auch der räumliche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfü
gung gehört, stellt mit seinen Bars, Clubs, Restaurants und der Außengastronomie das zent
rale Vergnügungs- und Ausgehviertel in Bochum dar. Es wird jährlich von rund vier Millionen 
Menschen aufgesucht und weist im Ruhrgebiet die höchste Kneipendichte auf. Dementspre
chend ist das Viertel auch an Silvester für viele Personen ein Anziehungspunkt, um den Über
gang in das neue Jahr zu feiern, so dass das Besucheraufkommen und die damit verbundene 
Frequentierung der einzelnen Straßen und Plätze sehr hoch sind. 
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